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Weichenstellung für unseren
Verein
An unserer Generalversammlung vom
30. März, zu der wir auf der Titelseite ein-
laden, werden Fragen behandelt, welche
die zukünftige Tätigkeit unseres Vereins
massgeblich beeinflussen.
Vor allem wegen anderweitiger Inan-
spruchnahme hat unsere Präsidentin Dr.
iur. Marlies Näf-Hofmann ihren Rücktritt
erklärt. Zusätzliche Arbeit wird ihr ein-
mal die Berufung in die vom Bundesrat
eingesetzte Kommission für Frauenfragen
bringen, eine Berufung, zu der wir ihr
herzlich gratulieren. Zum andern beab-
sichtigt sie eine Intensivierung ihrer Vor-
tragstätigkeit über das neue Eherecht,
sobald der auf das Frühjahr erwartete
Entwurf vorliegt. Die Generalversammlung
wird also eine neue Präsidentin und Er-
satz für drei andere zurücktretende Vor-
Standsmitglieder zu wählen haben.
Ein weiteres bedeutungsvolles Traktan-
dum ist ein Antrag auf Austritt unseres
Vereins aus dem Schweizerischen Ver-
band für Frauenrechte, den unsere Vor-
gängerinnen vor nahezu siebzig Jahren
gründen halfen. Und schliesslich fordert
ein letzter Antrag die Diskussion über die
Zielsetzungen unserer Arbeit. Beide An-
träge sollen uns zu einem Marschhalt und
zu einer Neubesinnung veranlassen. Es
sind nun fünf Jahre vergangen, seitdem
wir Frauen politisch mündig geworden
sind und nachdem die ersten Erfahrun-
gen auf dem neu erschlossenen Gebiet
vorliegen, ist es sicher sinnvoll, neue Nah-
und Fernziele zu setzen und sich gemein-
sam Gedanken über den besten einzu-
schlagenden Weg zu machen. Wir hoffen,
dass sich an diesem Gespräch eine grosse
Zahl unserer Mitglieder beteiligen wird.

Margrit Baumann

Mitbestimmung —
Ja oder Nein?
Am 20. und 21. März 1976 werden die
schweizerischen Stimmbürger über die
Mitbestimmung zu entscheiden haben. Um
einen Beitrag zur Meinungsbildung zu lei-
sten, stellten wir die Mitgliederversamm-
lung vom Monat Februar unter dieses
Thema, und da die März/April-Nummer
der «Staatsbürgerin» einen Monat früher
als vorgesehen erscheint, können wir dar-
über noch berichten.

Die Initiative der Gewerkschaften
Maria Zaugg-Alt, Gewerkschaftssekretärin
VHTL, erläuterte das am 16. März 1971
lancierte Volksbegehren der Gewerk-
schatten, das bereits im August 1971, von
über 162 000 Stimmberechtigten unter-
zeichnet, bei der Bundeskanzlei in Bern
eingereicht werden konnte. Der Text der
Initiative war gemeinsam vom Schweizeri-
sehen Gewerkschaftsbund, vom Christ-
lichnationalen Gewerkschaftsbund der
Schweiz und vom Schweizerischen Ver-
band Evangelischer Arbeitnehmer ausge-
arbeitet worden und lautet:
«Der Bund ist befugt, Vorschriften aufzu-
stellen über die Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer und ihrer Organisationen in
Betrieb, Unternehmung und Verwaltung.»
Gefordert wird also, analog zur politischen
Demokratie, wirtschaftliche Demokratie
als ein in die Verfassung aufzunehmendes
Grundrecht. Die Mitbestimmung wird für
alle Erwerbstätigen in abhängiger Stel-
lung verlangt, nicht nur für Arbeitnehmer
in Industrie und Wirtschaft, sondern auch
in der Verwaltung von Bund, Kantonen
und Gemeinden. Und schliesslich wird
auch gefordert, dass die Arbeitnehmer
im Betrieb durch aussenstehende Funk-

2


	Weichenstellung für unseren Verein

